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Ordnung zur staatlichen Anerkennung von
Erzieherinnen und Erziehern und
Heilerziehungspflegerinnen und
Heilerziehungspfleger im Lande Bremen
(Anerkennungsverordnung)

Anerkennungsverordnung

Inkrafttreten: 01.11.2020

Zuletzt gedndert durch: 8§ 6 geandert, § 12a eingeflugt durch/Artikel 8 des Gesetzes vom
14. Dezember 2021 (Brem.GBI. S. 913, 920)

Fundstelle: Brem.GBI. 2020, 531

Gliederungsnummer: 2160-d-3

V aufgeh. durch 8§ 26 Absatz 2 der Verordnung vom 16. Januar 2023 (Brem.GBI. S. 32)

Aufgrund des 8 1 Nummer 2 des Gesetzes Uber die staatliche Anerkennung in
sozialpadagogischen und sozialpflegerischen Berufen vom 28. Dezember 2000
(Brem.GBI. S. 200, S. 491 - 2160-d-1a), die zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.
Oktober 2015 (Brem.GBI. S. 471) geandert worden ist, wird verordnet:

81
Grundsatz

(1) Die staatliche Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher und als
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger erhalt, wer nach erfolgreicher
staatlicher Abschlussprifung an einer Fachschule fur Sozialpadagogik oder Fachschule
fur Heilerziehungspflege im Land Bremen ihre oder seine berufliche Eignung in einem
einjahrigen Berufspraktikum nachgewiesen hat.

(2) Die staatliche Anerkennung als Erzieherin oder Erzieher erhalt auch, wer im Rahmen
einer praxisintegrierten Ausbildung zur Erzieherin oder zum Erzieher an einer Fachschule
fur Sozialpadagogik im Land Bremen

1. die fachschulische theoretische Abschlussprifung,
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2. eine mit dem Berufspraktikum vergleichbare praktische Ausbildung und
3. eine mit dem Kolloquium vergleichbare praxisbezogene Abschlusspriifung

erfolgreich absolviert hat. Fir die praxisintegrierte Ausbildung finden die §8 2 bis 8 keine
Anwendung.

(3) Das Berufspraktikum ist in sozialpadagogischen Einrichtungen oder Einrichtungen der
Heilerziehungspflege des Landes Bremen zu absolvieren. Von dieser Regelung kann
abgewichen werden, wenn ein Berufspraktikum in den in Satz 1 genannten Einrichtungen
fur den Berufspraktikanten oder die Berufspraktikantin eine besendere persénliche Harte
bedeuten wirde oder wenn Einrichtungen nach Satz 1 im Land.Bremen.nicht verfigbar
sind. Uber die Antrage im Sinne des Satzes 2 entscheidet die Senatorin fir Kinder und
Bildung.

(4) Eine besondere personliche Harte liegt vor, sofern durch die Bindung an das
Bundesland Bremen unzumutbare Belastungen, insbesondere Belastungen, die sich aus
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf ergeben, auftreten.

(5) Sind Einrichtungen nach Absatz 3 Satz 1 nicht ausreichend im Land Bremen verfligbar,
konnen auch Antrage, die die Absolvierung.des Berufspraktikums in sozialpadagogischen
Einrichtungen und Einrichtungen der Heilerziehungspflege in anderen Bundeslandern
vorsehen, genehmigt werden.

8§ la
Anerkennung im Ausland erworbener Abschliisse

(1) Die Anerkennung eines aufl3erhalb der Bundesrepublik Deutschland erworbenen
Ausbildungsabschlusses als staatlich geprufte Erzieherin oder Erzieher oder
Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger erfolgt nach dem Bremischen

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz.

(2) Die staatliche Anerkennung wird durch die Senatorin fur Kinder und Bildung erteilt,
wenn die Gleichwertigkeit des Ausbildungsstandes gegeben ist und die Kriterien dieser
Verordnung unter Beachtung der fiir diesen Beruf notwendigen Sprachkenntnisse, die
durch ein Zeugnis auf der Basis des gemeinsamen europaischen Referenzrahmens fir
Sprachen mindestens der Stufe B2 entsprechen mussen, erfillt werden.

(3) Entspricht die Qualifikation auch unter Beriicksichtigung der von der Antragstellerin
oder dem Antragsteller erworbenen Berufserfahrung, inrem Inhalt nach nicht den in dieser
Verordnung bestimmten Anforderungen, so kann die staatliche Anerkennung unter
Beachtung der in der Anerkennungsordnung genannten Voraussetzungen von der
erfolgreichen Ableistung eines Anpassungslehrgangs oder dem Bestehen einer
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Eignungsprifung abhéngig gemacht werden. Die Antragstellerin oder der Antragsteller hat
das Recht, zwischen dem Anpassungslehrgang und der Eignungsprufung zu wahlen. Die
Dauer des Anpassungslehrgangs darf hierbei einen Zeitraum von drei Jahren nicht
uberschreiten. Die Teilnahme an einem Anpassungslehrgang oder einer Eignungsprifung
setzt voraus, dass die Antragstellerin Gber die oben genannten Sprachkenntnisse verfiigt.

(4) Die Entscheidung uber die Anerkennung, die Voraussetzungen, den Inhalt und das
Verfahren des Anpassungslehrgangs und der Eignungsprufung trifft die Senatorin fur
Kinder und Bildung.

(5) Zur Beurteilung der persénlichen Eignung kdnnen angefordert werden:

1. ein erweitertes polizeiliches Flihrungszeugnis des Herkunftslandes;

2. ein polizeiliches Fuhrungszeugnis des Aufenthaltslandes,

3. Unterlagen, die von den zustandigen Behérden des Herkunftsmitgliedsstaates
ausgestellt wurden und

4. eine eidesstattliche Erklarung, wenn im Herkunftsmitgliedstaat Unterlagen tber die
Vorstrafenfreiheit nicht ausgestellt werden, oder'in den Staaten, in denen es keine
eidesstattliche Erklarung gibt, eine feierliche Erklarung, die die betreffende Person
vor einer Justiz- oder Verwaltungsbehorde oder gegebenenfalls vor einem Notar oder
einer entsprechend bevollméchtigten Berufsorganisation des
Herkunftsmitgliedsstaates, die eine diese eidesstattlichen oder feierlichen
Erklarungen bestatigende Bescheinigung ausstellt, abgegeben hat, die belegen, dass
keine Verurteilung wegen.einschlagiger strafbarer Handlungen vorliegt.

§2
Berufspraktikum

(1) Das Berufspraktikum beinhaltet

1. eine Tatigkeit in sozialpadagogischen Einrichtungen oder in Einrichtungen der
Heilerziehungspflege,

2. einen gleichzeitigen praxisbegleitenden Besuch von Ausbildungsveranstaltungen, die
in Verantwortung der Senatorin fir Kinder und Bildung geplant und durchgeftuhrt

werden, und

3. Teilnahme an einem Kolloquium.
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(2) Ziel des Berufspraktikums ist die Befahigung zur selbstandigen und verantwortlichen
Wahrnehmung

1.

sozialpadagogischer Aufgaben vor allem in Einrichtungen der 6ffentlichen und freien
Trager der Jugendhilfe, beispielsweise in Tageseinrichtungen fir Kinder, in
Einrichtungen der Erziehungshilfe, oder

heilerziehungspflegerischer Aufgaben in Einrichtungen der Heilerziehungspflege,
beispielsweise in Wohnheimen, in Werkstéatten und psychiatrischen Einrichtungen fur
Menschen mit Beeintrachtigungen.

(3) Im Berufspraktikum soll Gelegenheit gegeben werden

1.

die Tatigkeitsbereiche mit ihren besonderen Aufgaben, Anforderungen,
Rahmenbedingungen und Grenzen kennen zu lernen,

in der Fachschule erworbene theoretische und methedische Kompetenzen und
Schlusselqualifikationen eigenverantwortlich in der beruflichen Praxis anzuwenden,
zu erganzen und zu vertiefen,

die berufliche Tatigkeit als Prozess wahrzunehmen, der selbstandiges sozial-
padagogisches/heilerziehungspflegerisches Handeln erfordert wie auch die Fahigkeit
zur Zusammenarbeit im Team sowie mit anderen Fachkraften,

eigene Reaktionsmuster und fachliche Einschatzungen tberprifen und eigenes
Handeln begriinden zu lernen.

§3
Praxisstellen

(1) Die sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Tatigkeit geman § 1 Absatz 1
ist in Einrichtungen abzuleisten, die sozialpéddagogische oder heilerziehungspflegerische
Aufgaben wahrnehmen (Praxisstellen) und folgende Bedingungen gewahrleisten:

1.

In sozialpddagogischen Einrichtungen missen mindestens drei staatlich anerkannte
Erzieherinnen oder Erzieher, in Einrichtungen der Heilerziehungspflege mussen
mindestens drei staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerinnen oder
Heilerziehungspfleger oder es mussen in den jeweiligen Einrichtungen jeweils
mindestens drei Fachkrafte mit einer vergleichbaren Ausbildung mit mehrjéahriger
Berufserfahrung beschaftigt sein.
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Die Anleitung in den jeweiligen Praxisstellen wird jeweils durch eine standig dort
beschaftigte staatlich anerkannte Erzieherin oder Heilerziehungspflegerin oder einen
standig dort beschéftigten staatlich anerkannten Erzieher oder Heilerziehungspfleger
oder jeweils eine Fachkraft mit einer vergleichbaren Ausbildung mit mindestens
dreijahriger Berufserfahrung nach der staatlichen Anerkennung gewahrleistet.

Die anleitende Person Ubernimmt im Rahmen ihrer Regeltatigkeiten die Aufgabe, die
Berufspraktikantin oder den Berufspraktikanten aktiv in dem Bemuhen zu
unterstitzen, die in § 2 Absatz 2 bis 4 aufgeflihrten Ziele zu erreichen. Notwendig ist
dafiur insbesondere die regelméfRige Durchfiihrung von vorbereiteten
Anleitungsgesprachen. Die Anleitungsverantwortung soll pro/Ausbildungsdurchgang
fur eine Person im Berufspraktikum tibernommen werden.

Die Praxisstellen tragen daflr Sorge, dass der fur die’Anleitungsaufgaben
erforderliche zeitliche Aufwand im Rahmen der Arbeitszeit der anleitenden Personen
bericksichtigt wird.

(2) Die Praxisstellen und ihre Trager sind fur die Durchfiilhrung des Berufspraktikums
verantwortlich. Sie haben die Anleitung auf der Grundlage der Ausbildungsplanung geman
8 4 sicherzustellen und Beurteilungen gemald § 5 abzugeben. Die Praxisstelle soll

1.

einen Einblick in ihre Arbeitsziele, ihre Aufgabenbereiche und ihre
Organisationsstruktur sowie in Arbeitsmittel, Arbeitsformen und Méglichkeiten zur
Durchfihrung der Aufgaben geben,

der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten unter Beriicksichtigung ihres
oder seines Kenntnis- und Erfahrungsstandes Aufgaben Utbertragen, deren
Durchfiihrung zur Erprobung und Erweiterung der Kenntnisse, Fahigkeiten und
Fertigkeiten sowie zurForderung der Reflexions- und Entscheidungsfahigkeit
beitragt.

(3) Der Trager der Praxisstelle hat mit der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten
einen Vertrag entsprechend 88 10 bis 23 des Berufsbildungsgesetzes abzuschliel3en.

(4) Die Praxisstellen mussen von der Senatorin fir Kinder und Bildung anerkannt sein. Die
Anerkennung erfolgt auf Antrag. Folgende Angaben sind daflr erforderlich:

1.

2.

Bezeichnung und Anschrift der Praxisstelle,

Angaben Uber Aufgabenbereiche und Zielgruppen der Praxisstelle sowie deren
Fachkrafteausstattung,
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3. Muster eines Praktikumsvertrages gemalf3 den Bestimmungen des
Berufsbildungsgesetzes,

4. Qualifikation der fur die Praxisanleitung vorgesehenen Fachkraft gemaf Absatz 1 und
Nachweis der Teilnahme an einer Fortbildung fur Anleiterinnen oder Anleiter, die nicht
langer als funf Jahre zurtckliegen darf.

(5) Die Anerkennung wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt. Sie ist
zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen fur eine Anerkennung nachtraglich entfallen. Die
88 48 und 49 des Bremischen Verwaltungsverfahrensgesetzes bleiben unberthrt.
Rucknahme oder Widerruf bedtrfen der Schriftform.

(6) Die Senatorin fur Kinder und Bildung fuhrt regelméafig Fortbildungen fur Anleiterinnen
und Anleiter durch.

(7) Die Senatorin fur Kinder und Bildung berat die Berufspraktikantinnen und
Berufspraktikanten bei der Suche und Auswahl der Praktikumsstellen und stellt
Informationen zum Berufspraktikum zur Verfigung. Die Berufspraktikantin oder der
Berufspraktikant muss der Senatorin fur Kinder und Bildung ihre Praktikumsstelle zwei
Monate vor Antritt schriftlich mitteilen.

(8) Die Senatorin fur Kinder und Bildung ist zu beteiligen, wenn im Praktikumsverhaltnis
Fragen der Durchfihrung des Berufspraktikums'strittig sind. Vor Auflésung eines
Praktikantenvertrages ist ein gemeinsames Gesprach mit den Beteiligten zu fuhren.

§4
Ausbildungsplan

(1) Fur das Berufspraktikum ist'von der Praxisstelle gemeinsam mit der Berufspraktikantin
oder dem Berufspraktikanten ein’/Ausbildungsplan zu erstellen, von beiden zu
unterschreiben und bei Bedarf.fortzuschreiben. Der Ausbildungsplan soll den in § 2 Absatz
2 und 3 und den in § 3 Absatz 2 genannten Zielvorstellungen Rechnung tragen und die
personlichen und fachlichen Voraussetzungen bertcksichtigen.

(2) Im Ausbildungsplan ist deutlich zu machen, welche Aufgaben tbertragen werden,
damit die Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant sich schrittweise in ihren oder
seinen Kompetenzen weiterentwickeln und die Rolle einer professionell handelnden
Erzieherin oder Heilerziehungspflegerin oder eines professionell handelnden Erziehers
oder Heilerziehungspflegers einnehmen kann. Dabei sollen insbesondere methodische
Fahigkeiten zur Selbstbeobachtung, zum Planen des eigenen Handelns und zur
Kooperation mit anderen Fachkréften in institutionellen Zusammenhangen sowie
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differenziertes Wahrnehmen und Verstehen von Verhaltensweisen, Aussagen und
Gefuhlen anderer Menschen Beachtung finden.

(3) Der Ausbildungsplan hat die Funktion, dem gesamten Ablauf des Berufspraktikums
fachlich orientierende Ziele und Strukturen zu geben und soll Grundlage fur regelméanRige
Anleitungsgesprache sein.

(4) Der Senatorin fur Kinder und Bildung ist spatestens acht Wochen nach Beginn des
Praktikums ein Exemplar des Ausbildungsplans zur Uberprifung zuzusenden. Die
Ausbildungsplane werden in den praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen zum
Gegenstand der fachlichen Reflexion gemacht. Die Praxisstelle erhélt eine Mitteilung,
wenn dem Ausbildungsplan nicht zugestimmt werden kann oder die Zustimmung mit einer
Auflage verbunden wird.

§5
Beurteilungen

(1) Nach sechs Monaten erfolgt eine Zwischenbeurteilung, die den Verlauf des
Lernprozesses auf der Grundlage des Ausbildungsplans darstellt und aus der auch
hervorgeht, ob das Berufspraktikum voraussichtlich mit Erfolg abgeleistet wird. Bei
abweichender Dauer des Berufspraktikums wird dieser Zeitraum entsprechend angepasst.
Zum Abschluss des Berufspraktikums ist eine Endbeurteilung zu fertigen, in der auch die
Aussage getroffen wird, ob das Berufspraktikum mit oder ohne Erfolg absolviert wurde.

(2) Die Beurteilungen sind von den an der Ausbildung Beteiligten zu erstellen und zu
unterzeichnen. Sie sind der Berufspraktikantin oder dem Berufspraktikanten
bekanntzumachen und in einfacher Ausfertigung der anerkennenden Stelle zuzuleiten.

(3) Der Anspruch auf ein Zeugnis bleibt hiervon unberthrt.

§6
Verlangerung und Unterbrechung des Berufspraktikums

(1) Das Berufspraktikum ist'zu verlangern, wenn es nicht mit Erfolg abgeleistet wurde. Die
Verlangerung betragt in der Regel mindestens sechs Monate. Eine Verlangerung des
Berufspraktikums darf bei Vollzeittatigkeit insgesamt zwolf Monate nicht Gberschreiten.

(2) Wird die sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Téatigkeit langer als acht
Wochen nicht ausgeibt, verlangert sich das Berufspraktikum um die Ausfallzeiten.

(3) Das Berufspraktikum soll unmittelbar nach der Fachschulpriufung begonnen werden
und funf Jahre nach ihr beendet sein; dieses gilt auch bei einer Unterbrechung des
Berufspraktikums. Als Unterbrechungsgriinde kommen insbesondere Krankheit, die
Versorgung eigener Kinder, die Pflege von Angehorigen oder ein berufsverwandtes
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Aufbaustudium in Betracht. Uber Ausnahmen von dieser Frist entscheidet auf Antrag die
Senatorin fur Kinder und Bildung.

§7
Praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen

(1) Wahrend des Berufspraktikums werden von der Senatorin fur Kinder und Bildung
praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen durchgeflhrt.

(2) Die praxisbegleitenden Ausbildungsveranstaltungen unterstitzen die
Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten in inrem professionellen Lernprozess, sie
dienen der theoretischen Reflexion von Praxiserfahrungen, Einibung von mindlicher wie
schriftlicher Darstellung fachlicher Zusammenhange, Vertiefung fachlicher Erkenntnisse
und Fahigkeiten, Erganzung fachlicher Informationen sowie dem
ausbildungsplatzibergreifenden Erfahrungsaustausch. Praxisbegleitende
Ausbildungsveranstaltungen sind insbesondere

1. von erfahrenen Fachkraften geleitete Gruppentreffen zur Reflexion der beruflichen
Rolle und Erfahrungen,

2. Kleingruppentreffen zur kollegialen Beratung und
3. fachliche Informations-Seminare, Hospitationen, Exkursionen.

Bei der Durchfihrung der Ausbildungsveranstaltungen sollen Fachpraxis und Fachschulen
einbezogen werden.

(3) Die Berufspraktikantinnensoder -praktikanten werden zu Lerngruppen von zehn bis
zwolf Teilnehmerinnen und Teilnehmern aufgeteilt. Jede Gruppe erhélt eine
Gruppenberaterin oder einen Gruppenberater, die oder der tiber Kompetenzen und
Erfahrungen in der Begleitung.von Lernprozessen in Erwachsenengruppen verfugt. Im
Ausbildungsjahr finden an héchstens 38 Tagen praxisbegleitende
Ausbildungsveranstaltungen statt, davon mindestens zwolf Tage unter Leitung der
Gruppenberaterin oder des Gruppenberaters. Die Teilnahme ist verpflichtend.

§8
Kolloquium und Praxisbericht

(1) Das Kolloquium dient der Feststellung, ob die Berufspraktikantin oder der
Berufspraktikant ihre oder seine beruflichen Kenntnisse und praktischen Erfahrungen
fachlich ausreichend reflektiert hat und ob sie oder er darstellen kann, dass sie oder er
Uber Fahigkeiten verfugt, die fir professionell selbststandiges und verantwortliches

Seite 8 von 15



Handeln in sozialpddagogischen und heilerziehungspflegerischen Aufgabenfeldern
notwendig sind.

(2) Das Kolloquium wird als Einzelprifung durchgefihrt. Das Prifungsgesprach dauert
zwischen 15 und 30 Minuten.

(3) Grundlage fur das Kolloquium ist der schriftliche Praxisbericht. Der Bericht muss
beinhalten:

1. die im Berufspraktikum oder wahrend der berufspraktischen Zeit erworbenen
Erfahrungen und Lernprozesse,

2. die Darstellung des Transfers der fachlichen Kenntnisse in‘praktisches berufliches
Handeln,

3. die Darstellung des Kompetenzerwerbs, insbesondere die erworbenen Einsichten
und entwickelten Handlungskompetenzen zur Professionalisierung hinsichtlich der
beruflichen Rolle als Erzieherin oder Heilerziehungspflegerin oder Erzieher oder
Heilerziehungspfleger.

Der Praxisbericht wird von der Senatorin fur Kinder und Bildung angefordert, dabei werden
Abgabetermin, Format und Umfang schriftlich mitgeteilt.

(4) Das Kolloquium kann friihestens zwei Manate vor Beendigung und muss spatestens
drei Monate nach Beendigung des Berufspraktikums durchgefuhrt werden.

(5) Das Kolloquium erfolgt fir Menschen mit Beeintrachtigung barrierefrei. Menschen mit
Beeintrachtigung sind fur das Kelloquium und den Bericht die ihrer Beeintrachtigung
angemessenen Prifungserleichterungen zu gewahren. Ist der Schwerbehindertenstatus
nicht festgestellt, sollen.auf Antrag angemessene Prifungserleichterungen gewahrt
werden, wenn die Beeintrachtigung durch ein arztliches Zeugnis oder auf Verlangen durch
ein amtsarztliches Zeugnis'nachgewiesen ist.

(6) Zum Kolloquium wird auf Antrag zugelassen, wer folgende Nachweise vorlegt:

1. eine Zwischenbeurteilung gemal § 5 Absatz 1, die ein voraussichtlich erfolgreiches
Absolvieren des Praktikums beschreibt,

2. Nachweise Uber die Teilnahme an den praxisbegleitenden

Ausbildungsveranstaltungen, Nachweise uber die notwendigen Kenntnisse der
deutschen Sprache und einen Praxisbericht gemafR Absatz 3,
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3. einen kurz gefassten Lebenslauf,

4. eine beglaubigte Kopie des Zeugnisses uber die Abschlussprifung der Fachschule
und

5. ein erweitertes polizeiliches Fihrungszeugnis.

Wenn mehr als ein Viertel der Ausbildungsveranstaltungen versaumt wurde, ist die
Zulassung zum Kolloquium zu Utberprifen oder mit besonderen Auflagen zu verbinden.

(7) Der Kommission gehéren an:

1. eine stimmberechtigte Vertreterin oder ein stimmberechtigter Vertreter der Senatorin
fur Kinder und Bildung, die oder der den Vorsitz hat,

2. eine stimmberechtigte Vertreterin oder ein stimmberechtigter Vertreter der
Fachschulen fur Sozialpadagogik oder der Fachschulen fir Heilerziehungspflege mit
Facultas in einer beruflichen Fachrichtung aus dem Bereich der
Sozialwissenschaften,

3. eine stimmberechtigte Vertreterin oder ein stimmberechtigter Vertreter der freien
Trager oder des o6ffentlichen Tragers von.Praxisstellen, die oder der durch die
Vereinigungen der freien Wohlfahrtspflege oder von zentraler Stelle des 6ffentlichen
Tragers benannt werden,

4. mit beratender Stimme eine Beauftragte oder ein Beauftragter des
Gesamtpersonalrates, die oder der in Absprache mit den Interessenvertretungen bei
den freien und offentlichen Tragern benannt wird.

Auf Wunsch der Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten kann die
Frauenbeauftragte und die Schwerbehindertenvertretung mit beratender Stimme am
Kolloquium teilnehmen.

(8) Die Kommission stellt mit einfacher Mehrheit der Anwesenden fest, ob die
Berufspraktikantin oder der Berufspraktikant den gemaf3 Absatz 1 erforderlichen Nachweis
erbracht hat. Sie kann dafiir den Praxisbericht heranziehen, wenn dies im Interesse der
Berufspraktikantin oder des Berufspraktikanten liegt. Die Kommission ist beschlussfahig,
wenn die unter Absatz 7 Nummer 1,2 und 3 genannten Mitglieder anwesend sind.
Stimmenthaltung ist nicht zulassig.
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(9) Kommt die Kommission zu dem Ergebnis, dass der erforderliche Nachweis nicht
erbracht wurde, ist das Kolloquium nicht bestanden. Die anerkennende Stelle kann
insbesondere eine Verlangerung des sozialpddagogischen oder
heilerziehungspflegerischen Praktikums, die weitere Teilnahme an
Ausbildungsveranstaltungen, den Wechsel der Praxisstelle oder die Vorlage eines neuen
Praxisberichtes empfehlen oder als Auflage fur die erneute Zulassung zum Kolloquium
erklaren. Personen, die das Kolloquium nicht bestanden haben, wird in einem gesonderten
Gesprach mit dem oder der Vorsitzenden der Kommission Gelegenheit gegeben, sich tGber
die Entscheidungsgriinde der Kommission und die Empfehlungen oder Auflagen zu
informieren.

(10) Das Kolloguium kann nach frilhestens sechs Monaten wiederholt werden. Die
Senatorin fur Kinder und Bildung kann auf Antrag eine zweite Wiederholung des
Kolloguiums gestatten, wenn das Bestehen hinreichend wahrscheinlich ist.

(11) Uber das Kolloquium ist eine Niederschrift zu fertigen, in der die Fragestellungen und
das Ergebnis der Beratungen festzuhalten sind. Das Kollequium ist nicht 6ffentlich.

§9
Verfahren der staatlichen Anerkennung

Die Senatorin fur Kinder und Bildung erteiltauf Antrag
1. die staatliche Anerkennung als Erzieherin.eder Erzieher

a) wenn das Berufspraktikum mit Erfolg abgeleistet und das Kolloquium bestanden
ist oder

b) wenn die praxisintegrierte Ausbildung im Sinne des § 1 Absatz 2 erfolgreich
absolviert wordenist;

2. die staatliche Anerkennung als Heilerziehungspflegerin oder Heilerziehungspfleger,
wenn das Berufspraktikum mit Erfolg abgeleistet und das Kolloquium bestanden ist.

Die Anerkennung wird mit Wirkung des Tages, der auf die Beendigung des
Berufspraktikums folgt, erteilt. Mit der Erteilung der staatlichen Anerkennung ist die
Berechtigung verbunden, die Berufsbezeichnung ,Staatlich anerkannte Erzieherin“ oder
~Staatlich anerkannte Heilerziehungspflegerin“ oder ,Staatlich anerkannter Erzieher* oder
~Staatlich anerkannter Heilerziehungspfleger” zu fuhren.
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§10
Versagung und Widerruf der staatlichen Anerkennung

(1) Die staatliche Anerkennung kann von der Senatorin fur Kinder und Bildung versagt
oder widerrufen werden, wenn die Gruinde fur die Erteilung nicht vorgelegen haben oder
wenn nach der Erteilung Versagungsgriunde insbesondere nach § 72a des Achten Buches
Sozialgesetzbuch wegen vorsatzlicher strafbarer Handlungen bekannt werden.

(2) Die staatliche Anerkennung wird auf Antrag wieder ausgesprochen, wenn die Grinde
fur die Versagung nicht mehr vorliegen.

8§11
Anrechnung beruflicher Tatigkeit auf das Berufspraktikum

(1) Sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Tatigkeiten, die vor dem
Berufspraktikum geleistet wurden, kbnnen von der anerkennenden Stelle auf Antrag auf
das Berufspraktikum angerechnet werden.

(2) Die Anrechnung von sozialpadagogischen oder heilerziehungspflegerischen
Tatigkeiten erfolgt nach MalRgabe folgender Grundsétze:

1. Sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Tatigkeiten, die nach der
Ablegung der staatlichen Prufung fur Erzieherinnen oder Heilerziehungspflegerinnen
oder Erzieher oder Heilerziehungspfleger geleistet wurden, kdnnen auf das
Berufspraktikum angerechnet werden, wenn diese den Anforderungen gemal §§ 2
und 3 entsprechen.

Folgende Nachweise sind fur die Antragstellung vorzulegen:

a)

b)

d)

Abschlusszeugnis als staatlich gepriifte Erzieherin oder staatlich geprufter
Erzieher oder staatlich'geprifte Heilerziehungspflegerin oder staatlich geprifter
Heilerziehungspfleger,

Arbeitsvertrage,

differenzierte Beurteilungen der Arbeitgeber, die eine Einschatzung zur
Arbeitsweise wiedergeben,

Teilnahmenachweise an fachlichen Veranstaltungen wie beispielsweise
Fortbildungen, Supervision, Fallberatungen, Fachtage,

Lebenslauf.
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Sechs Monate der anrechenbaren Tatigkeit miissen ohne Unterbrechung mindestens
in Form einer Halbtagsbeschaftigung abgeleistet worden sein. Eine Anrechnung bis
zu zwolf Monaten ist mdglich.

Sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Tatigkeiten, die wahrend der
Teilzeitausbildung oder der berufsbegleitenden Ausbildung zur Erzieherin oder
Heilerziehungspflegerin oder zum Erzieher oder Heilerziehungspfleger geleistet
wurden, kdnnen auf das Berufspraktikum angerechnet werden, wenn diese den
Anforderungen gemaf3 88 2 und 3 entsprechen und die fur den Ausbildungsgang
verantwortliche Fachschule eine positive Stellungnahme zum Antrag abgibt. Die
schriftliche Stellungnahme der Fachschule muss bei Antragstellung vorliegen. Zwolf
Monate der anrechenbaren Tatigkeit missen ohne Unterbrechung‘abgeleistet worden
sein. Insgesamt missen 1 800 Praxisstunden nachgewiesenwerden. Eine
Anrechnung bis zu sechs Monaten ist moglich.

Folgende Nachweise sind fur die Antragstellung vorzulegen:

a) Abschlusszeugnis als staatlich geprufte Erzieherin oder staatlich geprufter
Erzieher oder staatlich geprifte Heilerziehungspflegerin oder staatlich geprifter
Heilerziehungspfleger,

b) Arbeitsvertrage,

c) differenzierte Beurteilungen der Arbeitgeber, die eine Einschatzung zur
Arbeitsweise wiedergeben;

d) Bescheinigung des Arbeitgebers tiber 1 800 Praxisstunden,

e) eine schriftliche:Stellungnahme der Fachschule, die bestatigt, dass die
Antragstellerin/oder der Antragsteller eigenstandige fachliche Reflexionsfahigkeit
bezuglich der Praxiserfahrungen gezeigt hat,

f)  Lebenslauf.

Eine sonstige sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Tatigkeit kann
angerechnet werden, sofern diese im Anschluss an eine Ausbildung zur
Kinderpflegerin oder zum Kinderpfleger oder eine einschlagige sozialpadagogische
oder heilerziehungspflegerische Ausbildung erbracht wurde. Sechs Monate der
anrechenbaren Tatigkeit missen ohne Unterbrechung mindestens in Form einer
Halbtagsbeschaftigung abgeleistet worden sein. Die sozialpadagogische oder
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heilerziehungspflegerische Tatigkeit, fir die die Anrechnung beantragt wird, darf bei
Antragstellung nicht langer als sechs Jahre zurtickliegen. Eine Anrechnung bis zu
sechs Monaten ist mdglich.

Folgende Nachweise sind bei Antragstellung vorzulegen:

a) Abschlusszeugnis der Fachschule als staatlich gepriifte Erzieherin oder staatlich
geprufter Erzieher oder staatlich geprfte Heilerziehungspflegerin oder staatlich
geprufter Heilerziehungspfleger,

b) Abschlusszeugnis einer Ausbildung zur Kinderpflegerin/ zum Kinderpfleger oder
einer einschlagigen sozialpadagogischen bzw. heilerziehungspflegerischen
Ausbildung,

c) Lebenslauf,
d) Arbeitsvertrag,

e) Arbeitszeugnis/Beurteilung auf den Zeitraum bezogen, der in Anrechnung
gebracht werden soll.

8§12
Ubergangsbestimmungen

Berufspraktikantinnen und Berufspraktikanten, die am 1. August 2020 bereits mit dem
Berufspraktikum begonnen haben;beenden ihr Berufspraktikum nach dieser Verordnung,
sofern dies nicht mit besonderen Harten verbunden ist.

§ 12a
Sonderregelungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie

(1) Kann die sozialpadagogische oder heilerziehungspflegerische Tatigkeit aufgrund von
Maflnahmen zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 langer als
acht Wochen nicht ausgetbt werden, bleibt abweichend von § 6 Absatz 2 die Anerkennung
des Berufspraktikums davon unberuhrt, sofern die berufliche Eignung nachgewiesen
werden kann.

(2) Kann wegen MalRnahmen des Infektionsschutzes im Zusammenhang mit der

Ausbreitung des Coronavirus SARS-CoV-2 im Verlauf des Berufspraktikums 2020/2021
das Kolloguium nach & 8 Absatz 2 nicht vollstandig oder nicht durchgefuihrt werden, sind
Prifungsersatzleistungen zu erbringen. Die Prifungsersatzleistungen missen geeignet
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sein, die inhaltlichen Prifungsanforderungen nach § 8 Absatz 1 und Absatz 3 angemessen
abzubilden.

(3) Die Senatorin fur Kinder und Bildung trifft die Entscheidungen tber die je nach Dauer
der Malinahmen des Infektionsschutzes erforderlichen Prufungsersatzleistungen und tber
die Ermittlung des Prufungsergebnisses.

§13
Inkrafttreten

(1) Diese Verordnung tritt am 1. August 2020 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Ordnung zur staatlichen Anerkennung.von Erzieherinnen und
Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger im Lande Bremen
vom 9. September 2010 (Brem.GBI. 2011,235 - 2160-d-3), die zuletzt durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 19. Mai 2020 (Brem.GBI. S. 339, 343) geandert worden ist, aulRer Kraft.

(3) 8 6 Absatz 3 und § 8a treten gemaln Artikel 8 des Gesetzes zur Anpassung
bildungsrechtlicher Regelungen an die Auswirkungen der Ceronavirus-Pandemie vom 19.
Mai 2020 am 31. Oktober 2020 aul3er Kraft.

Bremen, den 10. Juli 2020

Die Senatorin fur Kinder und Bildung

Seite 15 von 15


https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/ordnung-zur-staatlichen-anerkennung-von-erzieherinnen-und-erziehern-und-heilerziehungspflegerinnen-und-heilerziehungspfleger-im-lande-bremen-anerkennungsverordnung-vom-10-juli-2020-175314?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-ErzAnerkOBR2020V6P6
https://www.transparenz.bremen.de/metainformationen/ordnung-zur-staatlichen-anerkennung-von-erzieherinnen-und-erziehern-und-heilerziehungspflegerinnen-und-heilerziehungspfleger-im-lande-bremen-anerkennungsverordnung-vom-10-juli-2020-151915?asl=bremen203_tpgesetz.c.55340.de&template=20_gp_ifg_meta_detail_d#jlr-ErzAnerkOBR2020pP8a

	Ordnung zur staatlichen Anerkennung von Erzieherinnen und Erziehern und Heilerziehungspflegerinnen und Heilerziehungspfleger im Lande Bremen (Anerkennungsverordnung)
	Anerkennungsverordnung
	§ 1 Grundsatz
	§ 1a Anerkennung im Ausland erworbener Abschlüsse
	§ 2 Berufspraktikum
	§ 3 Praxisstellen
	§ 4 Ausbildungsplan
	§ 5 Beurteilungen
	§ 6 Verlängerung und Unterbrechung des Berufspraktikums
	§ 7 Praxisbegleitende Ausbildungsveranstaltungen
	§ 8 Kolloquium und Praxisbericht
	§ 9 Verfahren der staatlichen Anerkennung
	§ 10 Versagung und Widerruf der staatlichen Anerkennung
	§ 11 Anrechnung beruflicher Tätigkeit auf das Berufspraktikum
	§ 12 Übergangsbestimmungen
	§ 12aSonderregelungen aufgrund der Coronavirus-Pandemie
	§ 13 Inkrafttreten



